
21. März 1980 171 Schlussabstimmungen

Bundesgesetz B - Loi B

Schlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 30 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 79.082 .

Eidgenössisches Versicherungsgericht.
Zahl der Gerichtsschreiber
Tribunal fédéral des assurances.
Nombre des greffiers

Siehe Seite 71 hiervor — Voir page 71 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 21. März 1980
Décision du Conseil national du 21 mars 1980

Schlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Beschlussentwurfes 30 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 79.075

Zeitgesetz - Heure suisse. Loi

Siehe Jahrgang 1979, Seite 532 — Voir année 1979, page 532

Beschluss des Nationalrates vom 3. März 1980
Décision du Conseil national du 3 mars 1980

Schlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 34 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat - Au Conseil national

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie auf
Ihrem Pult die Vorschau für die Session vom Sommer 1980
vorfinden.

Ich stelle fest, dass wir alle Geschäfte erledigt haben. Es
ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für die glänzende Mitwirkung
an der speditiven Erledigung unseres Programms den
herzlichsten Dank auszusprechen. Wir werden uns am
2. Juni wieder sehen. Inzwischen wünsche ich Ihnen frohe
Ostern und eine gute Heimkehr.

Schluss der Sitzung und Session um 8.10 Uhr
Fin de la séance et de la session à 8 h 10
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